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§ 58 FPG Informationspflichten
 FPG - Fremdenpolizeigesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.12.2022

1. (1)Das Bundesamt hat den Fremden, gegen den eine Rückkehrentscheidung erlassen wurde, über seine Pflicht

zur unverzüglichen oder fristgerechten Ausreise zu informieren sowie auf Maßnahmen zur Durchsetzung der

Ausreiseverpflichtung (§ 46) hinzuweisen.

2. (2)Die Informationen gemäß Abs. 1 können auf jede geeignete Art und Weise, insbesondere mit Formblättern in

einer dem Fremden verständlichen Sprache oder durch mündliche Verkündung erfolgen. Die nähere Form und

Gestaltung dieser Formblätter kann der Bundesminister für Inneres mit Verordnung festlegen.
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